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Text 

§ 6. Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer 
mit Verordnung nähere Bestimmungen zu erlassen über 

 1. die zum Nachweis der fachlichen Qualifikation gemäß § 5 Abs. 1 Z 2, 3 oder 4 oder Abs. 2 Z 2, 3, 4 
oder 5 erforderlichen ärztlichen oder fachärztlichen Diplome, Prüfungszeugnisse, 
Befähigungsnachweise oder sonstigen Bescheinigungen, 

 2. die Anerkennung von Diplomen, Prüfungszeugnissen und sonstigen Befähigungsnachweisen im Sinne 
des Artikels 9 Abs. 6 der Richtlinie 93/16/EWG sowie 

 3. die zum Nachweis der fachlichen Qualifikation über die Absolvierung einer spezifischen Ausbildung in 
der Allgemeinmedizin im Sinne des Artikels 30 der Richtlinie 93/16/EWG erforderlichen Diplome, 
Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise. 


